
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie 
Sollte sich die Frage nach einer allgemeinen Impfpflicht irgendwann wieder stellen, könnte Österreich als «Vorbild» dienen. 
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Für diese Pandemie kommt die 
Erkenntnis, dass die Einfüh-
rung einer Impfpflicht recht-
mässig wäre, vermutlich zu 
spät. Denn nun, da die beste-
henden Massnahmen zur Be-
kämpfung von Covid-19 verrin-
gert bzw. gänzlich aufgehoben 
werden, ist auch davon auszu-
gehen, dass die Frage nach der 
Einführung einer allgemeinen 
Impfpflicht gegen Covid-19 an 
Relevanz verliert. Das Liech-
tenstein-Institut ist sich dieses 
Umstandes bewusst – weiss 
aber auch, dass die umfangrei-
chen Arbeiten zur Klärung die-
ser rechtlichen Frage nicht um-
sonst waren. Man mag gar nicht 
daran denken, dass nach der 
Pandemie vor der Pandemie  
ist. Aber ein Blick in die Ge-
schichtsbücher lehrt, dass es so 
sein wird. Früher oder später 
wird die Frage also wieder rele-
vant. 

Pocken wurden mit 
Impfpflicht eingedämmt 
Schon einmal hat Liechtenstein 
eine Impfpflicht eingeführt: 
Und zwar im Jahr 1812 gegen 
die Pocken. Und auch damals 
stiess sie auf Widerstand aus 
der Bevölkerung. Der damalige  
Landvogt Josef Schuppler ap-
pellierte dabei an die Pflicht der 
Eltern, um die Gesundheit der 
Kinder besorgt zu sein, drohte 
mit dem verpflichtenden Be-
fehl des Fürsten, schrieb vom 
geschuldeten Gehorsam der 
Untertanen gegen die Obrig-
keit, versprach dem Volk die 
besten Folgen für die allgemei-

ne Wohlfahrt und verwies auf 
die anderen Rheinbundstaaten, 
von denen die meisten die Imp-
fung eingeführt hätten. Am 
Ende verlief die Durchführung 
der Impfungen in aller Ruhe 
und Ordnung. Die Pocken wur-
den dadurch eingedämmt und 
traten erst 1825 wieder auf. 
1874 verabschiedete der liech-
tensteinische Landtag ein 

Impfgesetz, nach welchem alle 
hierzulande geborenen Kinder 
im ersten oder zweiten Lebens-
jahr der Pockenschutzimpfung 
zu unterziehen waren, wenn 
nicht ärztlich bescheinigte be-
deutende Krankheitsumstände 
die Verschiebung der Impfung 
notwendig machten. Dieses 
Impfgesetz und damit die obli-
gatorische Pockenschutzimp-

fung wurde erst durch das Sani-
tätsgesetz von 1985 aufgeho-
ben. 

Impfpflicht für «kleine 
Gruppen» wäre möglich 
In Liechtenstein besteht gemäss 
geltendem Recht also keine all-
gemeine Impfpflicht. Gestützt 
auf den Zollvertrag mit der 
Schweiz gelangt jedoch das 

schweizerische Epidemienge-
setz zur Anwendung. Und hier 
ist vor allem ein Artikel von Be-
deutung. Artikel 22, welcher 
den Kantonen das Recht gibt, 
«Impfungen von gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, von be-
sonders exponierten Personen 
und von Personen, die be-
stimmte Tätigkeiten ausüben, 
für obligatorisch zu erklären, so-

fern eine erhebliche Gefahr be-
steht». Da Liechtenstein den 
Kantonen hierbei gleichgestellt 
wird, könnte es eine Impfpflicht 
für einzelne kleinere Personen-
gruppen, gestützt auf das Epi-
demiengesetz, erlassen. Anders 
sieht es aus, wenn eine Impf-
pflicht für die Gesamtbevölke-
rung eingeführt würde. «Dafür 
findet sich weder im Schweizer 
Epidemiengesetz noch im übri-
gen in Liechtenstein geltenden 
Recht eine gesetzliche Grundla-
ge», so zusammenfassend. 

Österreichs Gesetz könnte 
als Vorlage dienen 
Sollten die politischen Verant-
wortlichen also irgendwann wie-
der darüber nachdenken müs-
sen, ob eine solche allgemeine 
Impfpflicht vonnöten ist, müsste 
ein neues Gesetz erlassen wer-
den. «Im Sinne der höchstmög-
lichen demokratischen Legiti-
mation empfiehlt es sich dabei, 
den gesamten Gesetzgebungs-
prozess zu durchlaufen. Insbe-
sondere bedeutet dies, dass ei- 
ne öffentliche Vernehmlassung 
durchzuführen ist, und dass das 
Gesetz nicht als dringlich erklärt 
werden soll, womit das Referen-
dum gegen die Einführung einer 
allgemeinen Impfpflicht offen-
steht.» Mit dem österreichi-
schen Gesetzesentwurf bestehe 
eine konkrete Vorlage, wie eine 
allgemeine Impfpflicht ausge-
staltet werden könnte. Gesetz-
lich zu definieren seien dabei 
insbesondere die von der Impf-
pflicht erfassten Altersgruppen, 
mögliche Ausnahmen sowie 
konkrete Sanktionen und deren 
Umsetzung. 

Die «staatlich verordnete Spritze» wäre rechtlich zulässig. Bild: Keystone

«Impfen ist keine Privatsache» – und zahlreiche EGMR-Entscheide 
Seit dem Ausbruch der Corona-
pandemie waren zu deren Be-
kämpfung gewisse Einschrän-
kungen der Grundrechte nötig. 
Auch die Einführung einer all-
gemeinen Impfpflicht würde ei-
nen Eingriff in die Grundrechte 
darstellen. Deshalb hat sich das 
Liechtenstein-Institut auch mit 
grundrechlichen Fragestellun-
gen auseinandergesetzt und 
aufgezeigt, welche Grundlagen 
der Rechtsprechung in Bezug 
auf eine Impfpflicht bereits vor-
liegen.  

«Ausgleich zwischen 
Rechten und Interessen» 
Primär tangiert von der Ein-
führung einer Impfpflicht wäre 
der Artikel 8 der europäischen 
Menschenrechtskonvention 
(EMRK). Das Recht auf Schutz 
des Privat- und Familienlebens 
erstreckt sich auch auf medizini-
sche Behandlungen. Der Res-
pekt vor dem Selbstbestim-
mungsrecht der Patienten wird 
aber auch von den Liechtenstei-
ner Gerichten betont, wie das 
Liechtenstein-Institut in der Stu-
die festhält. Bereits die gerichtli-
che Anordnung einer ärztlichen 
Untersuchung, insbesondere ei-
ner psychologischen oder psy-
chiatrischen Untersuchung, zur 
Feststellung der Schuld- oder 
Prozessfähigkeit stellt gemäss 

EGMR einen Eingriff in die Men-
schenrechtskonvention dar, der 
gerechtfertigt sein müsse, um ei-
nen gerechten Ausgleich zwi-
schen den Rechten des Einzel-
nen und den Interessen der 
Rechtspflege herzustellen. 

Staatlicher Zwang wird be-
reits dann angenommen, wenn 
die medizinische Behandlung 
ohne die freie, informierte und 
ausdrückliche Zustimmung des 
Betroffenen erfolgt. Dass unter 
bestimmten Voraussetzungen 
aber bereits unter geltendem 
Recht massiv in die körperliche 
Integrität eines Menschen ein-
gegriffen werden darf, zeigt bei-
spielsweise ein Blick in das So-
zialhilfegesetz. Demnach dür-
fen gegenüber Menschen mit 
einer psychischen Störung me-
dizinische Massnahmen auch 
ohne deren Zustimmung vorge-
nommen werden, «wenn das 
Leben oder die körperliche In-
tegrität Dritter ernsthaft ge-
fährdet ist». Auch wenn die Si-
tuation von Menschen, die sich 
nicht freiwillig impfen lassen, 
natürlich nicht eins zu eins mit 
solchen Ausnahmesituationen 
vergleichbar sei.  

EMRK nimmt Bezug auf 
gesellschaftliche Solidarität 
Themen rund um die Impf-
pflicht landeten schon des Öfte-

ren vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte   
(EGMR). Im sogenannten «Fall 
Vavřička» nimmt der EGMR 
wiederholt Bezug auf die gesell-
schaftliche Solidarität. Der bel-
gische EGMR-Richter betont 
das in einem Sondervotum 
noch zusätzlich: Zwar stünden 
in einer Gesellschaft allen Indi-
viduen grundlegende Rechte 

zu, aber diese lebten nicht iso-
liert, sondern als Mitglieder der 
Gesellschaft, und dieses Zu-
sammenleben erfordere ein 
Mindestmass an gegenseitiger 
Solidarität. So wird in der 
Studie denn auch daran erin-
nert, dass der Staat die Verant-
wortung für die Respektierung 
der Grundrechte aller Men-
schen trägt, die sich in seinem 

Hoheitsgebiet aufhalten. Dies 
erfordere ein permanentes  
Abwägen der verschiedenen 
Grundrechte der unterschiedli-
chen Personengruppen und In-
dividuen. 

«Das öffentliche Interesse 
an der Erreichung der Herden-
immunität gegen eine hochin-
fektiöse Krankheit durch eine 
hohe Durchimpfungsrate ist je-

denfalls aufs Engste mit der 
Idee der gesellschaftlichen So-
lidarität verknüpft», heisst es 
weiter. Menschen mit Allergien 
oder mit Immundefekten, im-
munsupprimierte sowie ältere 
Menschen könnten teils nicht 
geimpft werden, seien aber be-
sonders anfällig für Infektio-
nen, die in diesen Fällen auch 
einen schweren Verlauf neh-
men könnten. «Erst wenn ein 
genügend grosser Prozentsatz 
der Bevölkerung geimpft ist, 
sind auch die nicht Geimpften 
geschützt.» Auch wenn darge-
legt werden könne, dass eine ra-
sche Durchimpfung die Aus-
breitung des Virus und die  
Bildung von immer neuen Mu-
tationen verhindern könne, 
spreche dies für die Zumutbar-
keit. «Je schneller nämlich die 
Ausbreitung einer Krankheit 
gestoppt werden kann, desto 
rascher können sich vulnerable 
Menschen wieder frei in der 
Öffentlichkeit bewegen und 
können andere Massnahmen, 
mit denen Kontaktbeschrän-
kungen angestrebt werden, 
aufgehoben werden. Überdies 
gehe es auch um die Solidarität 
mit Staaten, deren Gesund-
heitssystem schwächer aufge-
stellt sei. 
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg hat eine klare Haltung. Bild: Keystone
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